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RS OGH 1972/6/22 2Ob207/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1972

Norm

ZPO §503 Z2 C3a

Rechtssatz

Wenn das Berufungsgericht von Feststellungen, die für den Berufungswerber ungünstig sind, zwar abgeht, ohne

jedoch bei richtiger Beweiswürdigung zu günstigeren Feststellungen zu kommen, ist es zu einer Beweiswiederholung

nicht verpflichtet.
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